
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/9/27 98/17/0115
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1999

Index

L74005 Fremdenverkehr Tourismus Salzburg

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

B-VG Art140;

FremdenverkehrsG Slbg 1985 §2 Abs2 idF 1988/087;

Rechtssatz

Der VwGH teilt die Au=assung des VfGH, dass in einer solchen Fallkonstellation (keine Auswirkungen einer Aufhebung

der Ausnahmebestimmung auf den Ausgang des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens und keine

Rechtsbereinigungswirkung für zukünftige Sachverhalte) die Einleitung eines Gesetzesprüfungsverfahrens nicht

geboten ist.
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